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Text 

Frequenzbuch 

§ 14. Die Regulierungsbehörde hat ein laufendes Verzeichnis (Frequenzbuch) der Zuordnung der 
drahtlosen terrestrischen Übertragungskapazitäten nach Frequenz und Standort zu den 
Versorgungsgebieten privater Hörfunkveranstalter und Multiplex-Betreiber sowie der Zuordnung der 
Übertragungskapazitäten zum Österreichischen Rundfunk zu führen. Das Frequenzbuch ist laufend zu 
aktualisieren und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 


